
Verband  der Südwestdeutschen  Wohnungswirtschaft  e.V.

sw-"10131-1101-2019

E. Zusammengefasstes  Prüfungsergebnis

Wir  fassen  das Ergebnis  unserer  gesetzlichen  Prüfung  nach § 53 GenG wie folgt zu-

sammen:

Unsere  PrüTung umfasst  danach  die Feststellürig  der wirtschaftlichen  Verhältnisse  und

der Ordnungsmäßigkeit  der Geschäftsführung.  Dazu sind die Einrichtungen,  die Ver-

mögenslage  sowie  die Geschäffsführung  der,Genossenschaft  zu prüfen. Die Beurtei-

lung der wirtschafflichen  Verhältnisse  erfolgt  unter  Einbeziehung  des in der Verantwor-

tung des Vorstandes  aufgestellten  Jahresabschlusses.  Die Verantwortlichkeit  der ge-

setzlichen  Vertreter  der Genossenschaft  sowie die Verantwortlichkeit  des Aufsichtsor-

gans werden  durch die Prüfung  nicht  eingeschränkt.

Der Jahresabschluss  unterlag  dabei einer  Prüfung  unter  entsprechender  Anwendung

von § 316 Absatz  3, § 317 Absatz  1 Satz 2 und  3 HGB.

Grundsätzliche  Feststellungen

Zweck  der Genossenschaft  ist die Förderung  ihrer Mitglieder  (Förderzweck)  vorrangig

durch eine gute, sichere  und sozial verantwortbare  Wohnungsversorgung.  Die  Genos-

senschaft  darf  gemäß  der Satzung  Beteiligungen  nach § 1 Absatz  2 GenG überneh-

men.

Im Rahmen  unserer  Prüfung  haben  wir festgestellt,  dass die Genossenschaff  mit ihrer

im Prüfungszeitraum  ausgeübten  Geschäftstätigkeit  ihren satzungsmäßigen  Förder-

zweck  gegenüber  den Mitgliedern  verfolgt  hat.

Feststellung  der  wirtschaftlichen  Verhältnisse  unter  Einbeziehung  von Buchfüh-

rung  und  Jahresabschluss  der  Genossenschaft

100 Die Buchführung  entspricht  den gesetzlichen  Vorschriffen  und den Grundsätzen  ord-

nungsmäßiger  Buchführung  sowie  den ergänzenden  Bestimmungen  der Satzung.

101 Der Jahresabschluss  zum 3L12.2019  entspricht  den gesetzlichen  Erfordernissen.

102  Die Vermögenslage  und die Finanzlage  der Genossenschaft  sind geordnet;  die Zah-

lungsfähigkeit  ist gesichert.  Auch aus der Fortschreibung  der Geschäffsentwicklung  er-

gibt sich eine ausreichende  Liquidität.

103  Die durch einen Jahresüberschuss  gekennzeichnete  Ertragslage  2019 wird maßgeblich

beeinflusst  durch den Überschuss  aus  der Hausbewirtschaftung.
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Ordnungsmäßigkeit  der  Geschäftsführung

104 Unsere  Prüfungshandlungen  haben  ergeben,  dass  Vorstand  und  AuTsichtsrat  ihren  ge-
setzlichen,  satzungsmäßigen  und  nach  der  Geschäjtsordnung  bestehenden  Verpflich-
tungen  ordnungsgemäß  nachgekommen  -sind.

Frankfurt  am  Main,  den  03.04.2020
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